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Sportverein Lohhof e.V. 

Abteilungsordnung 

Tennispark Unterschleißheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 18 der Vereinssatzung vom 31.03.2008 gibt sich die Abteilung Tennispark Unterschleißheim 
des Sportverein Lohhof e.V. durch die Abteilungsversammlung folgende Abteilungsordnung. 
Sofern die Abteilungsordnung keine Regelungen enthält, gelten die Satzung und die Ordnungen des 
Sportverein Lohhof e.V. 

 
§ 1 Name, Grundsatz und Zweck 
 

1) Die Abteilung führt den Namen „Tennispark Unterschleißheim“ 

2) Sie ist eine Abteilung des Sportverein Lohhof e.V. (im folgenden SVL genannt) und ist eine 
rechtlich unselbstständige Abteilung (siehe § 17 der Satzung des SVL). 

3) Zweck und Aufgabe der Abteilung ist die Förderung und Pflege des Tennissports im 
Breitensport- und Wettkampfbereich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

4) Die Abteilung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

 
§ 2 Selbstlosigkeit 
 

1) Die Abteilung wird ehrenamtlich geführt. Zur Erfüllung des Abteilungszwecks können haupt- 
und nebenamtliche Kräfte angestellt werden. 

2) Die Mitglieder der Abteilung erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen von 
der Abteilung. 

3) Ehrenamtlich Tätigen kann eine pauschale Aufwandsentschädigung im Rahmen der steuer-
rechtlichen Freibetragsregelung gewährt werden. Entscheidungen über Art und Höhe der 
Aufwandsentschädigung trifft die Abteilungsversammlung. 

4) Bei Auflösen der Abteilung und dadurch bedingter Beendigung der Mitgliedschaft oder bei 
Ausscheiden der Mitglieder aus der Abteilung steht den Mitgliedern kein Anspruch auf das 
vorhandene Abteilungsvermögen zu. 

 
§ 3 Mitglieder 
 

1) Die Abteilung besteht aus aktiven Mitgliedern, Ehrenmitgliedern, Jugendlichen und Fördermit-
gliedern. 

2) Mitglied oder Fördermitglied der Abteilung kann jede natürliche Person werden. Die Mitglied- 
oder Fördermitgliedschaft in der Abteilung, setzt die Mitgliedschaft im SVL voraus. 

3) Fördermitglieder haben keine Spielberechtigung im Sinne eines aktiven Mitglieds. Sie können 
im Rahmen des Gastspiels am Spielbetrieb teilnehmen. Ansonsten gelten für sie alle Rechte 
und Pflichten gemäß § 5 und § 6. Fördermitglieder können auf Antrag jederzeit zu voll 
zahlenden Mitgliedern werden. 

4) Ehrenmitglieder werden von der Abteilungsleitung mit Dreiviertelmehrheit ernannt. Die 
Ehrenmitgliedschaft wird an Mitglieder vergeben, die sich in besonderer Weise um die 
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Abteilung verdient gemacht haben. Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ist eine 
Urkunde auszustellen. 

 
§ 4 Aufnahme und Beitrag 
 

1) Die Mitgliedschaft ist grundsätzlich schriftlich zu beantragen. Der Aufnahmeantrag von nicht voll 
Geschäftsfähigen bedarf der schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Über die 
Aufnahme entscheidet der Abteilungsleiter. Eine Ablehnung braucht nicht begründet zu werden. 

2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zeitpunkt des Eingangs des Aufnahmeantrags in der 
Geschäftsstelle des SVL oder zu einem, vom zukünftigen Mitglied, gewünschten späteren 
Zeitpunkt. 

3) Die Abteilung erhebt einen Sonderbeitrag. Der Sonderbeitrag wird von der Abteilungsleitung 
festgelegt und im Anhang „Sonderbeitrag“ veröffentlich. 

 
§ 5 Rechte der Mitglieder 
 

1) Alle Mitglieder haben das Recht, im Rahmen der Abteilungsordnung am Vereinsleben 
teilzunehmen und die bereitgestellten Einrichtungen zu nutzen. 

2) Sie sind berechtigt, an den Abteilungsversammlungen teilzunehmen. 

3) Alle Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr – soweit sie voll geschäftsfähig sind – sind 
stimmberechtigt und wählbar in den Mitgliederversammlungen. 

 
§ 6 Pflichten der Mitglieder 
 

Die Mitglieder sind verpflichtet, 
 

1) die Grundsätze und Ziele des Vereins und der Abteilung, wie sie in der Satzung, den 
Ordnungen und den Beschlüssen niedergelegt sind zu befolgen, sowie alles zu unterlassen, 
was das Ansehen und den Zweck der Abteilung gefährdet. 

2) die festgesetzten Beiträge, Gebühren und Umlagen fristgemäß zu leisten. 

3) sich allen Abteilungsmitgliedern und Gästen gegenüber rücksichtsvoll und respektvoll zu 
verhalten. 

4) die Abteilung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und zum Erhalt und der Pflege 
der Tennisanlage beizutragen. 

5) Änderungen der persönlichen Daten dem Schriftführer unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 7 Ende der Mitgliedschaft 
 

1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus der Abteilung Tennispark 
Unterschleißheim. 

2) Der schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende eines Geschäftsjahres unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich. Bei nicht voll Geschäftsfähigen ist die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig. Das Kündigungsschreiben ist an die 
Geschäftsstelle des SVL zu richten. 

3) Der Ausschluss aus der Abteilung erfolgt durch die Abteilungsleitung bei groben Verstößen 
gegen die Vereinssatzung, die Abteilungsordnung oder bei vereins- und abteilungs-
schädigendem Verhalten. 
Zur Antragstellung ist jedes Abteilungsmitglied berechtigt. Der Ausschlussbescheid ergeht 
schriftlich. 
Gegen den Ausschlussbescheid kann der Ausgeschlossene innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Zustellung schriftlich Einspruch beim Abteilungsleiter einlegen. Über den Einspruch 
entscheidet die Abteilungsleitung nach Anhörung des Betroffenen endgültig. 

4) Bei Ende der Mitgliedschaft hat das Mitglied alle von der Abteilung überlassenen Gegenstände 
und Unterlagen zurückzugeben. 
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§ 8 Organe 
 

1) Die Organe der Abteilung sind 

• die Abteilungsversammlung 

• die Abteilungsleitung 

• der Abteilungsausschuss 
 
§ 9 Abteilungsversammlung 
 

1) Die Abteilungsversammlung ist das oberste Organ der Abteilung. Die Abteilungsversammlung 
findet einmal jährlich, spätestens vier Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) des SVL statt. Sie besteht aus den anwesenden, stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der Abteilung. Über jede Abteilungsversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

2) Ihr obliegt die Wahl der Abteilungsleitung. Sie nimmt die Berichte der Abteilungsleitung 
entgegen und entscheidet über deren Entlastung. Sie beschließt das Abteilungsbudget und 
über vorliegende Anträge. 

3) Die Tagesordnung der Abteilungsversammlung muss mindestens enthalten: 

• den Bericht des Abteilungsleiters 

• den Rechenschaftsbericht des Kassenwarts und Vorlage des neuen Abteilungsbudgets 

• die Entlastung der Abteilungsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 

• in den Wahljahren die Wahl der Abteilungsleitung 

• Beschluss des neuen Abteilungsbudgets 

• Anträge und Verschiedenes. 

4) Eine außerordentliche Abteilungsversammlung ist innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn 
die Abteilungsleitung dies beschließt oder mindestens ein Drittel der stimmberechtigten 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt. 

5) Die Einberufung einer Abteilungsversammlung erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung in 
der Vereinszeitung. Falls keine vorhanden ist, im „Lohhofer- und Landkreis-Anzeiger“ oder 
durch schriftliche Einladung. Sie muss mindestens zehn Kalendertage vor dem Versammlungs-
termin erfolgen. Bei Einzelladungen ist der Poststempel bzw. der Tag der Aufgabe (Nachweis 
durch Postbeleg) maßgebend. 

6) Dringlichkeitsanträge der Mitglieder müssen mindestens fünf Kalendertage vor der Abteilungs-
versammlung schriftlich bei der Abteilungsleitung eingereicht werden. Anträge. die erst in der 
Versammlung gestellt werden, werden nur behandelt, wenn die Abteilungsleitung der Behand-
lung zustimmt oder die Abteilungsversammlung die Behandlung mit Dreiviertelmehrheit 
beschließt. 
Anträge auf Änderung der Abteilungsordnung müssen mindestens 30 Kalendertage vor der 
Abteilungsversammlung schriftlich beim Abteilungsleiter eingereicht werden und ausreichend 
begründet sein. Sie müssen im vorgeschlagenen Wortlaut den Mitgliedern bekannt gegeben 
werden. Die Änderung der Abteilungsordnung bedarf der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit 
der erschienen stimmberechtigten Mitglieder und muss vom Vereinsausschuss bestätigt 
werden. 

7) Bei einer bevorstehenden Neuwahl benennt die Abteilungsleitung mindestens vier Wochen vor 
der Abteilungsversammlung einen Wahlleiter. Sowohl die Mitglieder der Abteilungsleitung als 
auch alle zur Wahl stehenden Personen dürfen nicht Wahlleiter sein. Name und Anschrift des 
Wahlleiters werden in der Einladung zur Abteilungsversammlung bekannt gegeben. Über die 
Wahl ist eine Niederschrift zu fertigen und vom Wahlleiter zu unterzeichnen. 
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§ 10 Beschlüsse und Wahlen 
 

1) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienen Mitglieder beschlussfähig und wird von der Abteilungsleitung geleitet. Zu einer 
Versammlung nicht erschienene Mitglieder sind den dort gefassten Beschlüssen anspruchslos 
unterworfen. 

2) Wählbar sind nur Mitglieder und Fördermitglieder, die in der Versammlung anwesend sind, oder 
deren schriftliches Einverständnis mit der ihnen zugedachten Wahl vorliegt. Kandidaten sind 
dem Wahlleiter zu nennen. 

3) Die Stimmabgabe erfolgt in der Regel offen. Eine geheime Abstimmung findet nur statt, wenn 
dies ein Kandidat für die ihn betreffende Wahl wünscht oder wenn dies auf Antrag von einem 
Drittel der Stimmberechtigten verlangt wird. Jedes Mitglied hat bei der Abstimmung eine 
Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

4) Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Erhält im ersten Wahlgang keiner der Bewerber 
die absolute Mehrheit, so findet zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl 
eine Stichwahl statt. Gewählt ist der Bewerber, der in der Stichwahl die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. Beschlüsse werden ebenfalls durch die absolute Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen verabschiedet. Stimmenthaltungen finden keine Berücksichtigung. 

 
§ 11 Abteilungsleitung 
 

1) Der Abteilungsleitung gehören an 

• der Abteilungsleiter 

• der stellvertretende Abteilungsleiter 

• der Kassenwart 

• der Schriftführer 

• der Sportwart 

• der Jugendwart 

2) Die Abteilungsleitung wird von der Abteilungsversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt, bleibt aber bis zu einer Neuwahl im Amt. 

3) Scheidet ein Mitglied der Abteilungsleitung vorzeitig aus, so ist die Abteilungsleitung verpflichtet, 
für den Rest der Wahlperiode eine Ersatzperson zu ernennen. Dies gilt nicht beim Ausscheiden 
des Abteilungsleiters. Scheidet der Abteilungsleiter aus, muss innerhalb von sechs Wochen 
nach Ausscheiden eine außerordentliche Abteilungsversammlung zum Zwecke der Neuwahl 
stattfinden. 

4) Der Abteilungsleiter und der stellvertretende Abteilungsleiter vertreten die Abteilung nach 
außen in allen Belangen der Abteilung, sofern sie den Sportbetrieb betreffen. Im Innenver-
hältnis übernimmt bei Verhinderung des Abteilungsleiters der stellvertretende Abteilungsleiter 
dessen Rechte und Pflichten. Ist der stellvertretende Abteilungsleiter ebenfalls verhindert, tritt 
das nächste Abteilungsleitungsmitglied – in der oben aufgeführten Reihenfolge – an seine 
Stelle. 

5) Der Abteilungsleiter beruft die erforderlichen Sitzungen und Versammlungen ein, leitet sie und 
setzt die Tagesordnung fest. 

6) Die Abteilungsleitung beschließt in einfacher Mehrheit und ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder der Abteilungsleitung eingeladen und mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei 
Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, in die die Beschlüsse im Wortlaut aufzunehmen sind. Die Abteilungsleitung kann 
Verhandlungen und Beschlüsse für vertraulich erklären. 

 
 
 



 

 
Abteilungsordnung Tennispark Unterschleißheim 5 von 5 

 
 
§ 12 Abteilungsausschuss 
 

1) Dem Abteilungsausschuss gehören an 

1 die Abteilungsleitung 

2 der Pressewart 

3 der Technische Leiter 

4 der Platzwart 

5 der Clubmanager 

6 der Gästebetreuer 

7 der Ranglistenwart 

8 der Vergnügungswart 

2) Der Abteilungsausschuss tritt bei Bedarf zusammen. Er berät über Maßnahmen, die den 
Sportbetrieb der Abteilung betreffen. Die Positionen 2 bis 8 werden von der Abteilungsleitung 
benannt. Die Aufgaben der einzelnen Positionen werden durch die Abteilungsleitung festgelegt. 

 

§ 13 Auflösung der Abteilung 
 

1) Die Abteilung wird aufgelöst, wenn in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Abteilungsversammlung bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln aller stimmberechtigten 
Mitglieder, die Auflösung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlos-
sen wird. Ist diese Versammlung nicht beschlussfähig, so muss eine weitere außerordentliche 
Abteilungsversammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig ist. Sie entscheidet mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen über die Auflösung. 

2) Die Vereinsmitgliedschaft der Abteilungsmitglieder bleibt durch die Auflösung der Abteilung 
unberührt. 

§ 14 Anhänge 
 

1) Bestandteil dieser Abteilungsordnung sind die Anhänge 

• Sonderbeitrag 

• Regelungen zum Sport- und Spielbetrieb 

2) Der Inhalt der Anhänge wird von der Abteilungsleitung festgelegt und durch Aushang im 
Vereinsheim veröffentlicht. 

 
§ 15 Inkrafttreten 
 

1) Diese Abteilungsordnung wurde durch die Abteilungsversammlung am 12.02.2009 beschlossen 
und durch die Vereinsausschusssitzung des Sportverein Lohhof e.V. am 04.03.2009 bestätigt. 
Sie tritt mit diesem Tag in Kraft. 

2) Mit Inkrafttreten dieser Abteilungsordnung, treten alle älteren Ordnungen, Richtlinien oder 
Regelungen außer Kraft. 


